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An das 
Bundesministerium 
Inneres 

Herrengasse 7 
1010 Wien 

Betrifft: Zu Zl. 5. 102/34-IV/6/88 
Kommission für Wahlrechts reform 
Entwürfe für eine Nationalrats-Wahlordnung 1988 

Die vorliegenden beiden Entwürfe für eine It Nationalrats­
Wahlordnung 1988" sind das Ergebnis des im Koalitionspacks 
der derzeitigen beiden Regierungsparteien getroffenen Über­
einkommens, eine Neuregelung dieser Wahlordnung im Rahmen 
der beabsichtigten - Demokratie-Reform durchzuführen. 

Im folgenden soll nicht geprüft werden, inwieweit die vor­
liegenden beiden Entwürfe als tauglicher Schritt in Richtung 
auf die beabsichtigte Demokratie-Reform angesehen werden 
können, sondern es soll lediglich unter dem Gesichtspunkt 
der Legistik und des Verfassungs rechtes Stellung genommen 
werden. 

I. ZUM OBEREINS':CIMMENDEN ':CEX':C DER EN':CWQRFE "Alt UNP "BII 

A. Legistische Aspekte: 

Beide Entwürfe bauen offensichtlich auf der gel tenden 
Nationalrats-Wahlordnung auf und stellen im Ergebnis eine 
Novellierung durch Hinzufügung (im Englischen zutreffend als 
"amendment" bezeichnet) dar. Weitschweifige Formulierungen, 
uneinheitliche Terminologie und zahlreiche Wiederholungen 
kennzeichnen beide Entwürfe. 

Als besonders krasse Beispiele seien § 3 Abs 1 und § 5 Abs 1 
iVm § 6 Abs 1 angeführt: 
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1. § 3 Abs 1 lautet: "In jedem Wahlkreis gelangen so viele 
Nationalratsmandate zur Vergebung, wie die Berechnung gemäß 
Abs 2 bis 4 ergibt. 11 

Abgesehen davon, daß "Vergebung" ein moraltheologischer 
Begriff ist (gemeint war wohl "Vergabe"), könnte dieser 
Absatz klarer formuliert werden wie folgt: 
"Auf jeden Wahlkreis entfallen so viele Nationalratsmandate, 
wie sich aus der Berechnung gemäß Aba 2 bis 4 ergibt." 

2. § 5 Abs 1, erster Satz, lautet: fI Zur Leitung und Durch­
führung der Wahl sind Wahlbehörden berufen. " 

§ 6 Abs 1, erster Satz, lautet: "Die Durchführung und 
Leitung der Wahlen obliegt den Wahlbehörden". 

Beide Bestimmungen sagen 
aus. 

entbehrlicherweise dasselbe 

3. Auch' § 12 des Entwurfes sollte überarbei tet werden. Aus 
legistischer Sicht wäre es besser, statt jedes Mal vor Ver­
wendung des Wortes "Wahlbehörden" den kennzeichnenden Halb­
satz "vor jeder Wahl neu zu bildenden" einzusetzen (so in 
§ 12 Abs 1 und Abs 2, in ~ 13 Abs 1 und einigen weiteren 
Bestimmungen), in einem eigenen Absatz festzulegen, daß die 
Wahlbehörden vor jeder Wahl neu zu bilden sind. 

4. Auch § 12 Abs 4 bedarf legistischer Überarbeitung. Diese 
Bestimmung legt fest, daß nach der Konstituierung der Wahl­
behörden deren Vorsitzende (Stell vertreter) alle Ge­
schäfte zu führen haben, "die nicht den Wahlbehörden selbst 
gemäß § 6 Abs 1 zur Entscheidung vorbehal ten sind". Im er­
wähnten § 6 .Abs 1 sind jedoch keinerlei· Kompetenzen de,.;. 
finiert, die den Wahlbehörden selbst zur EntSCheidung vor­
behal ten sind. 

5. Aus legistischer Sicht! widersprüchlich erscheinen auch 
die§§ 30· und Zt3. Sie betreffen das Verfahren wegen Ein­
spruchs gegen'die.Aufnahme oder· Nicht-Aufnahme einer Person 
in d:as Wählerve:r.ze.ichni.s; Diesbezüglich sieht § 30 Abs 2 
vor: uDie Namen der Einspruchswerber unterliegen dem Amtsge­
heimnis. Den Strafgerichten sind sie auf Verlangen bekannt­
zugeben." Offensichtlich soll also der von einem Einspruch 
Betroffene deri Namen des Einspruchswerbers nicht erfahren. 
§ 33 Abs 1 hingegen legt fest, daß sowohl der Einspruchs­
werber wie der von der Entscheidung Betroffene binnen zwei 
Tagen nach Einlagen einer Berufung gegen die Entscheidung 
(über den Einspruch) in die Berufung Einsicht und zu den 
vorgebrachten Berufungsgründen Stellung nehmen kann. Mit 
Einsichtnahme in die Berufung eines Einspruchswerbers . wird 
dem Betroffenen auch dessen Name bekannt werden. ;·Es fra<jt ... 
sich also, o'b es tatsächlich Absicht des künftigen Gesetz.es;: 
ist, die Amtsverschwiegenheit bezüglich des· Namerls:des Ei,ri~' ,.: 
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spruchswerbers nur auf das Verfahren erster Instanz zu be­
schränken. 

f 
6. Widersprüchlich geregel t ist die Festlegung von Wahl tag 
und Wahlzeit beim Stimmabgabe im Ausland. Gemäß § 61 Abs 6 
sind der Wahl tag und die Wahlzeit unter Bedachtnahme auf die 
Ortszeit von der dortigen Wahlbehörde (§ 61 Abs 4) so zu 
bestimmen, daß das rechtzeitige Einlagen der Wahl kuverts bei 
der Bundeswahlbehörde gewährleistet ist (spätestens am 
dri tten Tag nach dem Wahl tag um 12.00 Uhr bei der Bundes­
wahlbehörde in Wien, gemäß § 61 Abs 5). Die Stimmabgabe hat 
jedenfalls spätestens mit der Schließung des letzten Wahl­
lokals in Österreich zu enden. 

7. Gemäß § 88 Abs 1 kann die Wahlbehörde die Wahlhandlung 
verlängern oder auf den nächsten Tag verschieben, wenn Um­
stände eintreten, die die Fortsetzung oder Beendigung der 
Wahlhandl ung verhindern. Während .:llso § 88 Abs 1 nur eine 
Verlängerung oder Verschiebung der Wahlhandlung auf den 
nächsten Tag vorsieht, erfordert die Regelung des § 61 Abs 6 
bei jenen Wahlbehörden (§ 61 Abs 4) im Ausland, an deren 
Sitz eine Ortszeitdifferenz gegenüber Österreich von ca. 12 
(+j- 4) Stunden besteht, eine Vorverlegung der Wahlhandlung, 
die jedoch in Widerspruch zu § 88 Abs 1 steht. Um Unklar­
heiten auszuschließen, sollte klar festgelegt werden, daß in 
jenen ausländischen Wahlbehörden, bei denen ein Ortszei t­
unterschied gegenüber Wien von 8 bis 16 Stunden besteht, der 
Wahl vorgang auch für den vorangehenden Kalendertag bestimmt 
werden kann. 

8. Dem vorliegenden Entwurf haften auch noch einige Redak­
tionsfehler an. So sollte beispielsweise das letzte Wort in 
der dritten Zeile des § 17 Abs 1 nicht "beschlußfähiglI, 
sondern vielmehr "beschlußunfihig" lauten. 

B. Reohtspolitische Aspekte: 

Aus rechtspolitischer Sicht ergeben sich Bedenken vor allem 
unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes einerseits und des 
Rechtsschutzes gegen Gefährdung politischer Rechte anderer­
seits. 

1. Das allgemeine Einsichtsrecht in das Wählerverzeiohnis 
gemäß § 26 Ahs 3 hat gegenüber denl berechtigten Interesse 
des einzelnen Wählers am Schutz seiner personsbezogenen 
Daten das höherwertige öffentlich-rechtliche Interesse an 
der vollständigen und richtigen Erfassung der Wahlberechtig­
ten für sich. Unverständlich ist allerdings, weshalb in § 26 
Abs 3 nicht auch jener Satz beigefügt wurde, der sich nun arn 
Schluß von § 28 Aba 1 findet und lautet: "Die Weitergabe 
dieser Daten an Dritte ist untersagt." 

2. Aus datenschutzrechtlicher Sicht bedenklich ist aller-
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dings die "Kundmachung in den Häusern" gemäß § 27. Gemäß 
dieser Bestimmung ist in Gemeinden mit mehr als 20.000 Ein­
wohnern inl j adern Haus an einer den Hausbewohnern zugäng­
lichen Stelle eine Kundmachung anzuschlagE:l1, welche die Zahl 
der männlichen und weiblichen Wahlberechtigten nach Lage und 
Türnummer der Wohnung geordnet, oder ihre Familien- und 
Vornamen ... angibt. Abgesehen davon, daß es dem einzelnen 
Wahlberechtigten unangenehm sein mag, daß auf diese Art und 
Weise seiner unmittelbaren Nachbarschaft Rückschlüsse auf 
seine persönlichen Umstände möglich sind, lassen sich aus 
derlei Kundmachungen auch Rückschlüsse für mietrechtliche 
Konsequenzen (z. B. mangelnder Wohnbe·darf oder Weitergabe 

'der Wohnung an Dritte) ziehen. 

3. Fraglich scheint auch, ob der in § 29 Aha 1 festgelegte 
"Populareinspruch" gegen die erfolgte Eintragung oder Nicht­
Eintragung eines Dritten in das Wählerverzeichnis rechts­
politisch wünschenswert ist. 

4. Eine rechtspolitisch befriedigende Antwort fehlt auch auf 
die Frage, warum der Name des Einspruchswerbers dem durch 
§ 30 Abs 2 ausdrücklich formulierten Schutz des Amtsgeheim­
nisses unterliegt, also vom Gesetzesentwurf als wesentlich 
schutzwürdigex: angesehen wird als derj enige , gegen dessen 
Eintragung oder Nicht-Eint.;:agung in das Wählerverzeichnis 
sich sein Einspruch richtet. 

5. Rechtspolitisch bedenklich erscheint auch der letzte Satz 
des § 62Abs 3. Er lautet: !IDen Wahlzeugen ist keine Ver­
pflichtung zur Verschwiegenheit über ihnen aUB ihrer Tätig­
keit bekanntgewordenen Tatsachen auferlegt. U Diese normative 
Freistellung von jeglicher Pflicht zur Verschwiegenheit der 
während des gesamten Wahlgescheheml anwesenden Wahlzeugen 
stellt damit die Amtsverschwiegenheit der Wahlbehörden 
(Artikel 20 Abs 3 B-VG) in Frage Mit Artikel 26 Abs 1 B-VG 
unvereinbar wäre allerdings l den letzten Satz des § 62 Aba 3 
dahingehend zu verstehen, daß er einen Freibrief für die 
Mi tteil ung des einem Wahlzeugen zufällig zur Kenntnis ge­
langten konkreten Wahlverhaltens eines Wahlberechtigten 
umfasse. Zur Vermeidung allfälliger Mißverständnisse sollte 
klar bestimmt werd~n, daß durch den derzeit letzten Satz des 
§ 62 Abs 3 keine Relativierung des Wahlgeheimnisses erfolgen 
darf. 

6. Aus rechtspolitischer Sicht erscheint die Bestimmung des 
§ 67 Abs 4 entbehrlich. Da es in der Praxis kaum vorkommen 
dürfte, daß jemand Gebrechlichkeit bloß vorschützt, um sich 
solcherart von einer Geleitperson in die Wahlzelle führen zu 
lassen, besteht für di e in § 67 Abs 4 enthaltene Strafbe­
stimmung für derartige Fälle kein Bedarf. 

7. Beim § 123 merkt man zwar. die gutgemei.nte rechtspo­
litische Absicht, ist dennoch aber verstimmt über die sehr 
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unglücklich geratene Formulierung, welche lautet: 11 Wenn 
sonstige Funktionen nach diesem Bundesgesetz von Frauen 
ausgeübt werden, so kann die weibliche Form der Bezeichnung, 
die für jeweilige Funktion vorgesehen ist, verwendet 
werd.en." Fast möchte man meinen, der Autor: dieser Formu­
lierung wollte eigentlich sagen: "Wenn noch e-twas übrig 
bleibt, kann es den Frauen überlassen werden." Gemeint war 
zweifellos, daß dann, wenn eine in diesem Gesetz vorgesehene 
Funktion von einer Frau ausgeübt ~..,ird, sie den im Gesetz 
hiefür verr..,endeten Funktionstitel in der weiblichen Form des 
jeweiligen Wortes verwenden kann. 

C. Verfassungsrechtliche Aspekte: 

Die Nationalrats-Wahlordnung stellt einen der wesentlichsten 
Bestandteile des materiellen Verfassungs rechts in einfach­
gesetzlicher Form dar. Das Gesetz über die Nationalrats­
Wahlordnung ist daher wichtigste Durchführungsbestimmung zum 
demokratischen Prinzip, wie es in der Bundesverfassung fest­
gelegt ist. Für diesen Bereich des materiellen Verfassungs­
rechtes kommen auch dem Gleichheitsgebot und dem Prinzip der 
geheimen Wahl fundamentale Bedeutung zu. Auch der Aspekt der 
Gewaltentrennung spielt bei dem sensihlen Zusammenwirken 
verschiedener Behördenorgane zur Einleitung und Durchführung 
der Wahl eine entscheidende Rolle. 

Unter diesem Gesichtspunkten betrachtet ist im einzelnen 
folgendes festzustellen: 

1. Zu § 13 Aba 5: 

Verfassungsrechtlich bedenklich erscheint das dem Wahllei.ter 
in § 13 Ahs 5 eingeräumte Ermessen hinsichtlich des Abver­
langens einer schriftlichen Wahlbewerbungs-Erklärung. Die 
Ausübung dieses Ermessens ist durch das Gesetz in der vor­
liegenden Form des Entwurfes nicht determiniert. Ebenfalls 
nicht in der Nationalrats-Wahlordnun.g determiniert ist, nach 
welchen Grundsätzen die heiden »dem richterlichen Beruf 
entstammenden Beisitzers" der Bundeswahlbehörde von der 
Bundesregierung zu berufen sind. Die Berufung der: nicht­
richterlichen Beisitzer und Ersatzmänner hingegen is't im 
Gesetz gehörig bestimmt. 

2. Zu § 2 6 Aba 3: 

Unter dem Gesichtspunkt der VerfassungsbHstirnmung des § 1 
Datenschutzgesetz bes't(~hen Bedenken gegen § 26 Abs 3. Hier 
sollte der richtigerweise zu § 28 Aba 1 ergänzte letzte Satz 
"Die Weitergabe dieser Daten an Dritte ist untersagt." eben-. 
falls ergänzt werden. 

3. Zu § 27: 

Aufgrund der vorgenannten Verfassungsbestirnmung bestehen 
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auch Bedenken gegen die Regelung des § 27. Diese sieht in 
Gemeinden m! t mehr als 20. 000 Einwohnern VOX', daß in jedem 
Haus an einer den Hausbewohnern zugänglichen Stelle eine 
Kundmachung anzuschlagen ist, welche die Zahl der männlichen 
und weiblichen Wahlberechtigten nach Lage und Türnurnmer der 
Wohnung ordnet, angibt. Im Hinblick auf das allgemeine Ein­
sichtsrecht gemäß § 26 Aba 3 besteht kein hinreichendes 
rechtliches Interesse an derartiger Kundmachung wesentlicher 
personsbBzogener Daten im unmittelbaren Wohnbereich des 
einzelnen Wahlbersvhtigten. Aus Artikr:'.l 8 MRK läßt sich eine 
Rechtfertigung für eine derartige öffentliche Preisgabe 
personsbezogener Daten nicht finden. Gemäß § 1 Datenschutz­
gesetz sollte § 27 daher besser entfallen. 

4, Zu § 30 Aba 2: 

Verfassungsrechtliche Bedenken best:ehen 8.uch gegen die in 
§ 30 Abs 2 festgelegte besondEir!:~ Amtsversch~qiegenheit hin­
sichtLich des Namens des Einspruchswerbers. Gerade im Hin­
blick auf Artikel 20 l~bs 4 in tier Fassung BGBI. 285/1987 
mUßte eine besondere sachliche Rechtfertigung für eine der­
artige besondere Amt5versc~ iegenheit bestehen. 

5. Zu § 45 Ahs 3: 

Bedenken unter dem Gesichtspunkt des GleichheitsgebotBs 
bestehen auch geg"-;D. § 45 Ans 3. Diese Bestimmung sieht vor, 
daß der List,enführer einer Namenslis"te.. dessen Namen dem 
Namen des Listenführers einer anderen Parteiliste gleicht 
oder von diesem schwer unterscheidbar ist, ßber Aufforderung 
des Kreiswahlleiters einen anderen ListenfUhrer zu be­
zeichnen hat, dessen Name zu einer Verwechslung nicht Anlaß 
gibt, widrigenfalls der Kreiswahlvorschlag der Narnensliste 
als nicht eingebracht gilt. Hingegen bestehen die erwähnten 
Bedenken, weil der Listenführer einer Namensliste offen­
sichtlich gegenüber dem Listenführer einer Parteiliste dis­
kriminiert wird (nur ersterer wird aufgefordert/' einen 
anderen ListenfUhrer zu bezeichnen!) und überdies wegen der 
Bedeutung der Reihung auf 1e.r Liste für die Wahl der 
einzelnen Kandidaten (§ 98 Aha 4) scheint die in § 45 Aba 3 
vorgesehene Alternative {Bezeichnung eines anderen Listen­
führers be1 sonstigem Verlust der Wahl bewerbung im be­
treffenden Wahlkreis) verfassungsrechtlich fragwUrdig. 

6, Zu § 4 7 Abs 1 und l. : 

Unter dem Gesichtspunkt des GIEJiGhheitsgeb()tes beden.klich 
erscheint die Regelu.ng des § 47 Abs I, ""elche bestimmt, daß 
die Unterstützungserklärung 8.1.n und derselben Person für 
mehrere Parteilisten nur fur den ,üs e.r.sten eingelangten 
Wahlvorschlag als gültig anzuerkennen ist. Diese könnte dort 
problematisch ward,eu, '-;'70 es nach urspr.[1nglich vereinbarter 
Wahlbewerbung unter einem gemeinsamen Sammelnamen zu einem 
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Zerwürfnis der an der ursprünglichen vereinbarung beteilig­
ten Kleinst-Parteien kommt und sich die Partner des ur­
sprünglichen Wahlbündnisses noch fristgerecht entschließen, 
jeder für sich eine eigene Parteiliste einzureichen. Gemäß 
§ 47 Aba 2 ist dann eine Zurückziehung der einzelnen Unter­
stützungs-Erklärung durch den jeweils Erklärenden grundsätz­
lich nicht mehr möglich. 

7. Zu § 49: 

In ähnlicher Weise bestehen Bedenken unter dem Gesichtspunkt 
des Gl ei chhei ts gebotes gegen di €I Regel ung des § 49. Di es er 
Bestimmung entsprechend hat ein Wahlwerber, der im gleichen 
Wahlkreis auf mehreren Wahlvorschlägen aufscheint sich bis 
spätestens am 27. Tage vor dem Wahl tag zu erklären, für 
welchen der Wahlvorschläge er sich entscheidet. _~uf allen 
anderen Wahlvorschlägen wird er gestrichen. Erklärt er sich 
nicht fristgerecht, ist er auf dem ersteingelangten Wahlvor­
schlag zu belassen, auf den and.eren jedoch zu streichen. 

Damit ist die Nominierung "gemeinsamer" Kandidaten mehrerer 
poli tischer Parteien ausgeschlossen. Diese sind darni t ge­
zwungen, sich unter einer gemeinsamen Bezeichnung als wahl­
werbende Partei an der Wahl zu betei.ligen, bzw. eine eigene 
Namensliste für den gemeinsamen Kandidaten einzureichen. Es 
wäre auch dem Prinzip des "freien Mandates U entsprechender, 
den gewählten Kandidaten nach seiner erfolgten Wahl zu der 
in § 49 vorgesehenen Erklärung aufzufordern. 

8. Zu § 62 Aba 3: 

Verfassungsrechtliche Bedenken sowohl unter dem Gesichts­
punkt des Artikel 20 Abs 3 und Aba 4 B-VG wie auch unter dem 
Gesichtspunkt des § 1 Datenschutzgesetz bestehen gegen § 62 
Abs 3, letzter Satz. Eine verfassungskonforme Auslegung 
di es er Ges etz es bes timmung ist darz ei t kaum mögl i eh. Zur 
verfassungsrechtlichen Sanierung sollte der im Entwurf vor­
gesehene letzte Satz entfallen und statt dessen der Satz 
aufgenommen werden: "Di e Wahl zeugen si nd gegenüber jener 
Partei, von der sie entsendet wurden sowie gegenüber Ge­
richten und Verwaltungsbehörden der Republik Österreich 
nicht zur Verschwiegenheit über ihnen ausschließlich aus 
ihrer Tätigkeit bekanntgeworden Tatsachen verpflichtet; eine 
darüberhinaus gehende Mitteilung an Dritte ist hingegen 
untersagt." Eine derartige Ergänzung scheint auch zum Schutz 
des Wahlgeheimnisses erforderlich. Nach der vorläufigen 
Textierung im Entwurf könnte ei'n Wahlzeuge nämlich bei­
spielsweise jedermann erzählen, daß die eine oder andere von 
ihm namentlich bezeichnete Person an der Wahl nicht teilge­
nommen habe. Dies aber ist mit dem Prinzip des Wahlgeheim­
nisses unvereinbar. 
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I!. zu I2EN UNTERSCHlmDL:tCH;eN TmXTmN PER ENTWURFE !I An ...uND 

A. Zu § 2 Wahlkreise, Stimmbezirke: 

Beide Entwürfe sehen vor, daß die örtlichen Verwaltungsbe­
hörden eine wesentliche Funktion als Wahlbehörden ausüben. 
Dies entspricht auch den im Verwal tungsverfahren geltenden 
Prinzipien von Zweckmäßigkeit, Schnelligkeit und Kostener­
sparnis. Bedenkt man die teilweise enorm kurzen Fristen nach 
der Nationalrats-Wahlordnung, so spricht vieles dafür, mög­
lichst "gut eingespielte" Kommunikationswege zu beschreiten 
und möglichst keine abweichenden organisatorischen Einheiten 
zu schaffen, die erst I! lernen" müssen, rasch und effizient 
miteinander zu kommunizieren. 

Unter diesem Gesichtspunkt scheint die Beibehaltung der 
Bundesländer als Wahlkreise aus Gründen der praktischen 
Administration vorteilhafter. Entbehrlich sind hier auch die 
in !I Entwurf Bil un'ter § 2 Aba 3 und 4 enthaltenen Bestimmun­
gen. 

B. Zu § 61 1 Stimmabgabe durch Wahlberechtigte im Ausland: 

Schon im Interesse einer weitestgehenden Verwirklichung des 
demokratischen Prinzips soll,te die Ausübung des Wahlrechtes 
möglichst allen österreichischen Staatsbürgern, wo immer sie 
sich auch befinden, möglich sein. Die Beschränkung des Wahl­
rechtes lediglich auf solche im Ausland befindliche öster­
reichische Staatsbürger, die sich dort als Angehörige öster­
reichiseher diplomatischer Vertretungs behörden oder Außen­
handelsstellen oder als Mitglieder einer auf Ersuchen einer 
internationalen 0.1:'gani8at:ion entsendeten Einhei't aufhalten, 
erscheint auch unter dem GeSichtspunkt des verfassungsrecht­
lichen Gleichheitsgebotes bedenklich. 

Ein weiteres verfassungsrechtliches Bedenken ergibt sich aus 
dem Prinzip der "geheimen Wahl". Da die Wahlkuverts von 
Wahlkartenwählern im Ausland gemäß § 103 Abs 1 von der 
Bundeswahlbehörde den zuständigen Wahlkreisbehörden ge­
sondert mit eingeschriebenem Brief express zu übermitteln 
sind, wäre bei elnem kleineren Wahlkreis (z. B. Burgenland), 
aus dem nur wenige Wahlberechtigte im Sinn des § 61 Abs 1 
und Abs 2 laut "Entwurf N' stammen, das konkrete Wahlverhal­
ten eines einzelnen dera.:t,tigen Wahlke,rtenwählers unter Um­
ständen leicht zu durchschauen. In noch krasserer Weise gilt 
dies für den in § 118 vorgesehenen Fall. 

Um das Prinzip der ~geheimen Wahl" auch für Wahlkartenwähler 
im Ausland ausreichend zu gewährleisten, müßte daher eine 
möglichst große Zahl von im Ausland befindlicher öster-
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reichischer Staatsbürger die Möglichkeit der Ausübung des 
Wahlrechtes eingeräumt erhalten. 

c. Zu § 108 Aha 2: 

Der im 11 Entwurf B" abweichend von 11 Entwurf A" zum zweiten 
Satz dieser Bestimmung vorgesehene ergänzende letzte Halb­
satz trägt dem föderalistischen Prinzip der Bundesverfassung 
eher Rechnung. Da es sich bei der Wahl des Nationalrates 
aber um ei ne kl ass i s ehe Angel egenhei t des Bundes handel t I 

ist aueh die Formulierung im "Entwurf Alt verfassungsrecht­
lieh unbedenklich, 

Beiden Entwürfen ist gemeinsam, da.6 dureh die in ihnen vor­
gesehene Erweiterung der Wahl mittels Wahlkarte dem demo­
kratischen Prinzip und dem Gleichheitsgebot der Bundesver­
fassung verstärkt Rechnung getragen wird. Die Gelegenheit, 
die " Nationalrats-Wahlordnungn als neues Gesetz zu erlassen 
sollte allerdings auch dazu genützt we.:::-den" bestehende 
sprachliche und systematische Mängel zu beseitigen. 

Die aufgezeigten verfassungsrechtlichen Bedenken gegen 
einzelne Bestimmungen sollten berücksichtigt werden. 

Bei der Gegenüberstell unq der bei den Entwürfe "Alt und "B" 
ergibt steh aus rechtlicher und praktisr:her Sicht in Bezug 
auf die vorgesehene Wahlkreis-Einteilung eines Präferenz für 
den "Entwurf Alt und in Bezug auf die Regelung über die Aus­
übung des Wahlrechtes durch österreichische Staatsbürger im 
Ausland eine Präferenz für "Entwurf EH. 

Soweit in der vorangegangenen Stellungnahme zu einzelnen in 
den Entwürfen vorgesehenen Bestimmungen keine Stellung ge­
nommen wurde, sind diese als rechtlich unbedenklich und 
daher keiner Stellungnahme bedürftig anzusehen. 

Ergänzend sei jedoch auf die Stellungnahme der RAR Nieder­
österreich und die in ihr zum Ausdruck gebrachten rechtspo­
litischen Erwägungen verwiesen. 

Wien, am 1. September 1988 
DER ÖSTERREI CHI SeHE RECH'I'SANWALTSKAMMERTAG 

Dr. SCHUPPICH 
Präsident 
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",cht.anwAIt'kammer 
NI.d,rO.t,rratch 

1tnQ. ~ ~ AUG. WAl 

_iIct\, n'IIt ,_ - .H " 

An den 
Osterr.Rechtsanwaltskammertag 

Rotenturmstraße 13 
1010 Wien 

Betrifft: Gesetzesbegutachtung Nationalratswahlordnung 
Zl.255/88 

Zu den vorliegenden Entwürfen (Entwurf A und Entwurf B) der Na­
tionalratswahlordnung wird folgendes festgestellt: 

Artikel 1 BV-G sieht vor "I1lr Recht geht vom Volk aus". Die 
gefertigte Kammer sieht in dieser Bestimmung den Gesetzesauftrag 
bei Durchfiihrung der Wahl der Repr~sentanten des "Volkes" diesem 
auch weitestgehende Einflußmliglichkeiten auf die zusammensetzung 
der gesetzgebenden K6rperschaften einzur~umen. 

In den westlichen Demokratien gibt es verschiedene Modelle, die 
vom parteienwahlrecht bis zum Pers(jnlichkeitswahlrecht in den 

unterschiedlichsten Spielarten vertreten sind. 

Der Ausschuß der Rechtsanwaltskammer Niederlisterreich sieht im 
Perslinlichkeitswahlrecht einer repräsentativen Demokratie die 
beste Ausformung der EinflUßnahme des Volkes auf die gesetzge­
bende K(jrperschaft. Das unmittelbare Naheverh~ltnis von W§hler 
und Mandatar gew~hrleistet auch weitgebenst die verwirklichung 
des W§hlerwillens. 

Im KoalitionsübereinkoDmlen ist das Pers(jnlichkeitswahlrecht als 

Ziel genannt. In beiden Entwürfen ist di.eses Ziel nicht verwirk­
licht. 
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Das im § 98 Abs.3 der EntwUrfe enthaltene Recht des Wählers, 

durch Vergabe einer_vorzugsstimme, die Reihung einer Partei sei­
ner Wahl beeinflussen zu kannen, wird dadurch entschärft, daß 

nur dann diese vorzugsstimmen Gültigkeit haben, wenn diese 

vorzugsstimmen insgesamt die Hälfte der Wahlzahl im betreffenden 
Wahlkreis ausmacht. 

Den in der verfassung festgelegten Gesetzesauftrag entspricht 

der § 108 Abs.l nicht. Er widerspricht der Bestimmung des Arti­

kels 56 13V-G, weil d.ie freie Ausübung des Mandats n.icht gewtihr­

leistet ist. welli~ ein Nationalrat, der sein Mandat deshalb er­

halten hat, weil er als Ersatzmann für ei.nen in die Bundesregie­
rung berufenen . l'Iat.ionalrat nachrflckt, dieses im Ausscneidungs­

fall des in der Btmdesregierung befind1.ichen enemctligen Natio­

nalrates verliert, sofern dieser nicht binnen 8 Tagen auf dessen 
WiederausUbung verzichtet. 

Im Entwurf A (§ 43 A.bs.2) ist vorgesehen, daß die Anzahl der 

Unterschriften an stimmberechtigten Personen zur Erstellung 

eines Kreiswahlvorschlages in den einzelnen Bundesleu'lder unter­
seht.edlicn ist. 

Nach Meinung der Rechtsanwaltskammer Niederösterreich gibt es 
dafür keL~e Rechtfertigung weshalb dem Entwurf B der vorsieht. 

daß generell 200 stimmberechtigte Personen für die Erstattung 
eines Kreiswahlvorschlages notwendig sind, der Vorzug zu geben 
ist. 

Da nach Ansicht der Rechtsanwaltskammer Niederösterrei.ch das 

Persbnlichkeitswa,hlrecht dem Verfassungsauftrag voll entspricht, 

die grCißere Anzahl der Walllkre.i.se noch eher geeignet ist, die 

Beziehung zwischen Wähler und Gewählten herzustellen, ist dem § 

2 des Entwurfes B (23 Wahlkreise) in dieser Bestirmmm.g der Vor-
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zug zu geben, obgleich damit nicht ie Verwirklichung des Persßn­
I ichkei t swahl rech tes auch nur annähernd verwirklicht ist. 

Ob die Reststimmen im zweiten Ermittlungsverfahren im Fall, daß 

eine Partei kein Mandant im ersten Ermittlungsverfahren erworben 
hat, erst bei 3 % (Entwurf A) oder erst bei 5 % (Entwurf B) Be­
rücksichtigung finden, entzieht sich einer sachlichen Dis­

kussion. Sofern man aber das gegenw§rtige und durch den Entwurf 
A und B nicht wesentlich ge§nderte Wahlrecht dem parteienwahl­
recht zuordnet, entzieht sich die Größe der Prozents§tze der 
sachlichen Diskuss.ion und kann nur -Ul politiscllen Überlegungen 
gründen. 

Sollte der ORAK diese StelltUlgnahme nicht übernehmen wollen, so 
wird ersucht, Wlsere Stellungnahme der StellUIlgnalrme des ORAK 

beizufiigen. 

St. P(jl ten, am ... t Sep, 1988 

Rechtsanwaltskammer Niederßs~er1eiCh 

(/I/i l 

ö t1Rtt 
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